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 Veröffentlicht am 28.04.1987

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

Norm

EStG 1972 §34;

Rechtssatz

Soweit ein Steuerp3ichtiger eine Haftung für Schulden (mit)übernahm, die dem Betrieb der Ehegattin dienten, können

Zinsenzahlungen durch ihn jedenfalls nur dann zu einer außergewöhnlichen Belastung führen, wenn bereits die

Übernahme der Verp3ichtung zwangsläu>g erfolgte. Der Umstand, daß die Ehegattin für ihren Betrieb Schulden

aufnehmen mußte, begründet für sich allein noch keine rechtliche oder sittliche P3icht des Steuerp3ichtigen, eine

Mitschuld einzugehen.
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